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Corporate Governance

Eine gute Corporate Governance ist unabdingbar für einen 
nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb ist es wichtig, 
dass die bestehenden Corporate-Governance-Strukturen 
ständig überprüft und soweit nötig fortentwickelt werden. 
2007 schlossen wir die mit der Umwandlung in eine Euro-
päische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE) verbun-
denen Maßnahmen erfolgreich ab. Seit 15 Monaten hat der 
neu zusammengesetzte, nunmehr aus nur 12 Mitgliedern 
bestehende Aufsichtsrat Erfahrungen mit den veränderten 
Rahmenbedingungen gesammelt. Dabei bestätigte sich die 
Erwartung, dass Berichterstattung und Erörterung im Auf-
sichtsrat intensiver geworden sind. Die Umwandlung der 
Allianz in eine SE wurde von Kunden, Aktionären, Mitarbei-
tern und in der Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. 

Unternehmensverfassung der Europäischen 
Aktiengesellschaft

Als Europäische Aktiengesellschaft unterliegt die Allianz SE 
zusätzlich zu dem deutschen Aktienrecht den speziellen  
europäischen SE-Regelungen und dem deutschen SE-Aus-
führungsgesetz. Daraus ergeben sich einige Unterschiede 
zur Verfassung einer Aktiengesellschaft. Diese betreffen vor 
allem den Aufsichtsrat. Die wesentlichen Grundzüge der  
bisherigen Unternehmensverfassung, insbesondere das  
duale Leitungssystem (Vorstand und Aufsichtsrat), und der 
Grundsatz der paritätischen Mitbestimmung im Aufsichts-
rat bestehen in der Allianz SE unverändert fort. Auf unserer 
Internetseite unter www.allianz.com/se haben wir die Unter- 
schiede zwischen einer deutschen und einer Europäischen 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland dargestellt. 

Vorstand 

Der Vorstand leitet die Allianz SE und den Allianz Konzern.  
Er umfasst zurzeit 11 Mitglieder aus unterschiedlichen Län-
dern, ist also international wie die Allianz selbst. Zu seinen 
Aufgaben zählen Festlegung der Unternehmensziele und der 
strategischen Ausrichtung, Steuerung und Überwachung der 
operativen Einheiten sowie Einrichtung und Überwachung 
eines effizienten Risikokontrollsystems. Der Vorstandsvor-
sitzende koordiniert die Arbeit im Vorstand. Seine Stellung 
wurde im Zuge der Umwandlung in die Allianz SE durch ein 
satzungsmäßiges Vetorecht bei der Beschlussfassung des 
Vorstands gestärkt. Widerspricht er einem Beschluss, so gilt 
dieser als nicht gefasst. Umgekehrt kann der Vorstandsvor-
sitzende jedoch keine Entscheidung gegen das Mehrheits-
votum im Vorstand durchsetzen. Im Falle der Stimmengleich- 
heit gibt seine Stimme den Ausschlag. Die nähere Ausge-
staltung der Arbeit im Vorstand wird durch eine Geschäfts- 
ordnung bestimmt, in welcher der Vorstand insbesondere 
die Ressortzuständigkeiten der Vorstandsmitglieder, dem 
Gesamtvorstand vorbehaltene Angelegenheiten und sonstige 
Beschlussmodalitäten näher geregelt hat.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig und 
umfassend über Geschäftsentwicklung, Finanz- und Er-
tragslage, Planung und Zielerreichung sowie Compliance-
Themen, ferner über die Strategie und bestehende Risiken. 
Bestimmte Vorstandsentscheidungen von besonderem 
Gewicht bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Eini-
ge dieser Zustimmungsvorbehalte sind gesetzlich geregelt 
oder finden sich in Beschlüssen der Hauptversammlung, 
etwa in Ermächtigungen des Vorstands zur Erhöhung des 
Grundkapitals (Genehmigtes Kapital), zum Erwerb eigener 
Aktien oder zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen. Über diese Zustimmungsvorbehalte hin-
aus entscheidet der Aufsichtsrat nach § 9 der Satzung über 
die Zustimmung zum Abschluss von Unternehmensver-
trägen und zur Erschließung neuer oder zur Aufgabe beste-
hender Geschäftssegmente, soweit die Maßnahme für den 
Konzern von wesentlicher Bedeutung ist. Ebenfalls zustim-
mungspflichtig sind der Erwerb von Unternehmen und 
Unternehmensbeteiligungen sowie die Veräußerung von 
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Beteiligungen an einer Konzerngesellschaft, sofern diese 
aus dem Kreis der Konzernunternehmen ausscheidet. Vor-
aussetzung für die Zustimmungspflicht ist in diesen Fällen, 
dass es sich nicht um eine Finanzbeteiligung handelt und 
dass im Einzelfall der Verkehrswert oder in Ermangelung 
des Verkehrswerts der Buchwert der erworbenen oder ver-
äußerten Beteiligung 10 Prozent des Eigenkapitals der letz-
ten Konzernbilanz erreicht oder übersteigt. Nach der Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrats bedarf darüber hinaus 
die Benennung des für Arbeit und Soziales zuständigen 
Vorstandsmitglieds durch den Vorstand der Zustimmung 
des Aufsichtsrats. Eine Übersicht über die Zusammenset-
zung des Vorstands findet sich auf Seite 23 dieses Geschäfts-
berichts. 

Aufsichtsrat 

Für den Aufsichtsrat führte die Umwandlung der Gesell-
schaft in eine SE zu nennenswerten Änderungen. Das deut-
sche Mitbestimmungsgesetz gilt nicht mehr. Größe und 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmen sich viel-
mehr nach den europäischen Rahmenbedingungen für die 
SE. Ausgefüllt werden diese durch Satzungsregelungen und 
durch die Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitneh-
mer in der Allianz SE, die mit Vertretern der europäischen 
Allianz Arbeitnehmer am 20. September 2006 abgeschlos-
sen wurde. Diese Vereinbarung finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter www.allianz.com/se. 

Die Größe des Aufsichtsrats ist in der Satzung festgelegt. 
Danach besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, die von 
der Hauptversammlung bestellt werden. Von den zwölf 
Mitgliedern sind sechs Mitglieder auf Vorschlag der Arbeit-
nehmer zu bestellen. Die Hauptversammlung ist an die 
Vorschläge der Arbeitnehmer gebunden. 

Nach der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitneh-
mer in der Allianz SE sind die sechs Sitze der Arbeitnehmer-
vertreter nach dem Verhältnis der Anzahl der Allianz Arbeit-
nehmer in den EU-Mitgliedstaaten zu verteilen. Dem derzeit 
amtierenden Aufsichtsrat, der in der Hauptversammlung 
2007 gewählt wurde, gehören vier Arbeitnehmervertreter 
aus Deutschland und je ein Arbeitnehmervertreter aus 
Frankreich und Großbritannien an. Die laufende Amtszeit 
des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Haupt-
versammlung 2012. 

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der 
Führung der Geschäfte. Daneben ist er insbesondere für die 
Bestellung der Mitglieder des Vorstands und die Festlegung 
der Vorstandsvergütung sowie für die Prüfung des Jahresab-
schlusses der Allianz SE und des Konzerns zuständig. Der 
Aufsichtsrat trifft alle Entscheidungen mit einfacher Mehr-
heit. Die besonderen Beschlusserfordernisse für die Vor-
standsbestellung nach dem Mitbestimmungsgesetz entfal-
len bei einer SE ebenso wie der Vermittlungsausschuss. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichts-
ratsvorsitzenden. Aufsichtsratsvorsitzender der Allianz SE 
kann nach Art. 42 der SE-Verordnung nur ein Anteilseigner-
vertreter sein. Im Falle der Verhinderung des Aufsichtsrats-
vorsitzenden gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des 
von der Anteilseignerseite stammenden Stellvertreters den 
Ausschlag. Ein weiterer Stellvertreter des Aufsichtsratsvor-
sitzenden wird auf Vorschlag der Arbeitnehmervertreter 
gewählt; ihm steht ein Stichentscheid jedoch nicht zu. 

Ein Teil der Aufsichtsratstätigkeit wird durch folgende Aus-
schüsse des Aufsichtsrats wahrgenommen. 

Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) hat die Aufgabe, 
den Jahres- und Konzernabschluss sowie den Lagebericht 
(einschließlich des Risikoberichts) und den Gewinnverwen-
dungsvorschlag vorab zu prüfen. Darüber hinaus prüft er 
die Quartalsabschlüsse und den US-amerikanischen Ge-
schäftsbericht „Form 20-F“. Schließlich ist der Prüfungsaus-
schuss wichtiger Ansprechpartner des Abschlussprüfers, 
dessen Unabhängigkeit er zugleich überwacht. Außerdem 
befasst er sich mit Compliance-Themen. Die Allianz befolgt 
die Anregung des Corporate Governance Kodex, wonach 
ehemalige Vorstandsmitglieder nicht den Vorsitz im Prü-
fungsausschuss innehaben sollten. Insbesondere ist der 
Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Schulte-Noelle nicht Vorsitzen-
der und auch nicht Mitglied des Prüfungsausschusses.

Dem Ständigen Ausschuss obliegt die Zustimmung zu 
einigen Geschäften, die vom Aufsichtsrat genehmigt werden 
müssen. Hierunter fallen insbesondere bestimmte Kapital-
maßnahmen und Akquisitionen beziehungsweise Desin-
vestitionen. Des Weiteren ist er zuständig für die Vorberei-
tung der Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz 
und für die regelmäßige Kontrolle der Corporate Gover-
nance. Für die Prüfung der Effizienz der Aufsichtsratstätig-
keit unterbreitet er dem Aufsichtsratsplenum Vorschläge. 
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Der Personalausschuss ist für die Personalangelegenheiten 
der Vorstandsmitglieder zuständig. Er bereitet die Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern vor, entscheidet über die vertrag-
lichen Angelegenheiten einschließlich der Vergütung des 
Vorstands und ist in die langfristige Nachfolgeplanung für 
den Vorstand eingebunden. 

Der Risikoausschuss, der im Dezember 2006 eingerichtet 
wurde, überwacht die Risikostrategie und die Angemessen-
heit der Aufbauorganisation des Risikomanagements und 
der entsprechenden konzernweiten Leitlinien. Er muss sich 
ferner mit der allgemeinen Risikosituation und den beson-
deren Risikoentwicklungen in der Allianz Gruppe befassen. 
Außerdem ist er gehalten, die speziell risikobezogenen Aus- 
sagen im Rahmen von Jahresabschluss und Lagebericht 
vorab zu prüfen und den Prüfungsausschuss über das Er-
gebnis der Vorprüfung zu informieren. 

Im Dezember 2007 hat der Aufsichtsrat einen Nominierungs-
ausschuss neu gebildet, der sich aus dem Aufsichtsratsvor-
sitzenden und zwei weiteren, von der Anteilseignerseite zu 
wählenden Anteilseignervertretern zusammensetzt. Aufgabe 
des Ausschusses ist es, Anforderungsprofile für Anteilseigner- 
vertreter im Aufsichtsrat zu erarbeiten, geeignete Kandidaten 
für die Wahl von Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat 
zu suchen und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung vorzuschlagen. Mit dieser Rege-
lung wird die neue Empfehlung in Ziffer 5.3.3 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex befolgt.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse ist auf den Seiten 22 und 6 dargestellt. 

SE-Betriebsrat 

Im Zuge der Umwandlung des Unternehmens in eine SE 
wurde für die Vertretung der europäischen Allianz Arbeit-
nehmer ein SE-Betriebsrat gewählt, dem zur Zeit 39 Arbeit-
nehmervertreter aus 26 EU-Mitgliedstaaten, Vertragsstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz 
angehören. Der SE-Betriebsrat hat im Wesentlichen Informa-
tions- und Anhörungsrechte bei grenzüberschreitenden An-
gelegenheiten der Allianz Gruppe innerhalb Europas. Damit 
ist der SE-Betriebsrat, vereinfacht ausgedrückt, ein betriebs-
verfassungsrechtliches Vertretungsorgan der europäischen 
Arbeitnehmer mit speziellen Zuständigkeiten für grenzüber-
schreitende Allianz Angelegenheiten innerhalb Europas. 

Die Einzelheiten zum SE-Betriebsrat sind in der Vereinbarung 
über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Allianz SE vom 
20. September 2006 geregelt. 

Hauptversammlung 

In der Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte 
aus. Bei der Beschlussfassung gewährt jede Aktie eine Stim-
me („One share – one vote“). Um die Wahrnehmung der 
Anteilseignerrechte zu erleichtern, bieten wir unseren Akti-
onären an, die Hauptversammlung über das Internet zu 
verfolgen und sich in der Hauptversammlung durch von der 
Allianz benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen, 
die das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der 
vom Aktionär erteilten Weisungen ausüben. Die Nutzung 
von E-Mail und Internetservices wird von uns nachhaltig 
gefördert. Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter ist sie 
an die Vorschläge der Arbeitnehmer gebunden. Die Haupt-
versammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands 
und des Aufsichtsrats. Sie entscheidet über die Verwendung 
des Bilanzgewinns, über Kapitalmaßnahmen und die Zu-
stimmung zu Unternehmensverträgen, ferner über die Ver- 
gütung des Aufsichtsrats und über Satzungsänderungen 
der Gesellschaft. Sofern bei der Beschlussfassung über eine 
Satzungsänderung nicht mindestens die Hälfte des Grund-
kapitals vertreten ist, bedarf es nach europarechtlichen Vor- 
gaben und der Satzung einer Beschlussmehrheit von min-
destens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Jedes Jahr 
findet eine ordentliche Hauptversammlung statt, in der Vor-
stand und Aufsichtsrat Rechenschaft über das abgelaufene 
Geschäftsjahr ablegen. Für besondere Fälle sieht das Akti-
engesetz die Einberufung einer außerordentlichen Haupt-
versammlung vor. 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Die Rechnungslegung des Allianz Konzerns erfolgt auf der 
Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards, 
insbesondere der International Accounting Standards (IAS) 
und der International Financial Reporting Standards (IFRS) 
in der vom IASB veröffentlichten Fassung. Als an der New 
York Stock Exchange (NYSE) notiertes Unternehmen sind 
wir überdies dazu verpflichtet, bei der US-amerikanischen 
Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) 
einen Geschäftsbericht („Form 20-F“) einzureichen, der  
den US-Regeln für ausländische Emittenten entspricht. Im 
November 2007 hat die SEC Regeländerungen erlassen, laut 
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denen Abschlüsse ausländischer Emittenten in den USA 
ohne Überleitungsrechnung auf US-GAAP anerkannt wer-
den, sofern diese Abschlüsse nach IFRS in der vom IASB 
veröffentlichten Fassung aufgestellt werden.

Aufgrund einer Sonderregelung für Versicherungsunter-
nehmen (§ 341 k Absatz 2 Handelsgesetzbuch) werden der 
Abschlussprüfer und der Prüfer für die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts bei uns durch den Auf-
sichtsrat und nicht durch die Hauptversammlung bestellt. 
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats bereitet die Be-
stellungen vor. Die Abschlussprüfung umfasst den Einzel-
abschluss der Allianz SE sowie den deutschen und den 
US-amerikanischen Konzernabschluss. 

Weitere Entwicklung der Corporate-Governance-
Regeln 

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex hat im Juni 2007 verschiedene Änderungen 
des Kodex beschlossen. Im Wesentlichen geht es dabei um 
die Anregung zur Begrenzung der Abfindungen für Vor-
standsmitglieder bei vorzeitiger Beendigung ihrer Tätigkeit. 
Die Anregung sieht vor, Abfindungen auf zwei Jahresvergü-
tungen, bei kontrollwechselbedingtem Ausscheiden auf 
drei Jahresvergütungen zu begrenzen. Darüber hinaus emp-
fiehlt der Kodex nun wie beschrieben die Einführung eines 
Nominierungsausschusses innerhalb des Aufsichtsrats. 
Dieser Ausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der Aus-
wahl geeigneter Kandidaten der Anteilseignervertreter für 
die Wahlvorschläge an die Hauptversammlung.

Neuerungen im Bereich der Corporate Governance wird 
darüber hinaus das geplante Risikobegrenzungsgesetz 
(Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen ver-
bundenen Risiken) mit sich bringen. Ziel der damit verbun-
denen Änderungen ist es vornehmlich, bei den Aktienbe-
teiligungen für eine höhere Transparenz zu sorgen. Unter 
anderem soll erreicht werden, dass die Eintragung von 
Aktionären einer Namensaktiengesellschaft in das Aktien-
register, die in der Praxis unzureichend ist, verbessert wird. 
Dadurch lassen sich auch die derzeit bestehenden Hinder-
nisse bei der Weiterleitung von Hauptversammlungsunter-
lagen und der Wahrnehmung der Stimmrechte, insbeson-
dere im grenzüberschreitenden Bereich, reduzieren. Die 
Vorteile einer Namensaktie können so besser genutzt  
werden.

Weitere Änderungen sind durch die Umsetzung der EU-
Aktionärsrechterichtlinie zu erwarten, die im Wesentlichen 
bis August 2009 durch den deutschen Gesetzgeber zu erfol-
gen hat. Wir versprechen uns hiervon neue Impulse für die 
grenzüberschreitende Wahrnehmung der Aktionärsrechte. 
Verbunden ist damit auch die Hoffnung, im Zusammen-
spiel mit weiteren Maßnahmen langfristig die Aktionärs-
präsenz auf Hauptversammlungen zu erhöhen.

Deutscher Corporate Governance Kodex und 
Entsprechenserklärung 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex gilt in der Fas-
sung vom 14. Juni 2007. Er enthält neben der Darstellung 
wesentlicher gesetzlicher Bestimmungen Empfehlungen 
und Anregungen für eine gute Corporate Governance. Eine 
gesetzliche Pflicht zur Befolgung dieser Standards besteht 
nicht. Nach § 161 Aktiengesetz sind die börsennotierten 
Gesellschaften jedoch verpflichtet, jährlich im Sinne eines 
„comply or explain“ eine Entsprechenserklärung zu den 
Kodex-Empfehlungen abzugeben. 

In Deutschland gilt der Kodex als Maßstab für gute Unter-
nehmensleitung und -kontrolle. Analysen zeigen, dass die 
Zustimmung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
weiterhin hoch ist. Zum Jahresende 2007 haben die DAX-30-
Gesellschaften durchschnittlich 97 Prozent aller Empfeh-
lungen verwirklicht, während im M-DAX etwa 92 Prozent 
und im S-DAX rund 86 Prozent der Empfehlungen von den 
Unternehmen befolgt wurden. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben am 20. Dezember 2007  
die Entsprechenserklärung der Allianz SE zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz wie 
folgt abgegeben: 

„Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Allianz 
SE zu den Empfehlungen der ‚Regierungskommission  
Deutscher Corporate Governance Kodex‘ gemäß § 161  
Aktiengesetz

1. �Die Allianz SE wird sämtlichen Empfehlungen der ‚Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex‘ in der Fassung vom 14. Juni 2007 entsprechen.

2. �Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 18. Dezember 
2006, die sich auf den Deutschen Corporate Governance 
Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 bezog, hat die 
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Allianz SE sämtlichen Empfehlungen der ‚Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex‘ in 
der damals geltenden Fassung entsprochen.

München, 20. Dezember 2007
Allianz SE
Für den Vorstand:	
gez. Michael Diekmann gez. Dr. Paul Achleitner	
Für den Aufsichtsrat:
gez. Dr. Henning Schulte-Noelle“

Die Entsprechenserklärung finden Sie auch auf unserer 
Internetseite unter www.allianz.com/cg. 

Darüber hinaus erfüllen wir die unverbindlichen Anregun-
gen des Deutschen Corporate Governance Kodex mit einer 
einzigen Ausnahme. Diese Ausnahme ist, dass die Kapital-
vertreter im Aufsichtsrat grundsätzlich nicht, wie im Kodex 
angeregt, zeitversetzt in den Aufsichtsrat gewählt werden. 
Wir halten es für sinnvoll, dass ein mitbestimmter Auf-
sichtsrat an einer einheitlichen Mandatsperiode festhält.

Unsere beiden börsennotierten Gruppengesellschaften 
Allianz Lebensversicherungs-AG und Oldenburgische Lan-
desbank AG haben im Dezember 2007 eigene Entsprechens-
erklärungen abgegeben. Die Allianz Lebensversicherungs-
AG legt darin eine Abweichung von der Empfehlung eines 
erfolgsorientierten Vergütungsbestandteils für den Auf-
sichtsrat offen. Die Oldenburgische Landesbank AG ent-
spricht mit Ausnahme eines Selbstbehalts in der Directors 
&Officers-Versicherung sämtlichen Empfehlungen. 

US-amerikanische Corporate-Governance-Regeln 

Da unsere Aktie auch an der NYSE notiert ist, unterliegen 
wir den US-amerikanischen Corporate-Governance-Regeln, 
soweit diese auf ausländische Emittenten anwendbar sind. 

Bereits in den vergangenen Geschäftsjahren haben wir 
intensiv an der Umsetzung der Section 404 des Sarbanes-
Oxley Act gearbeitet und dabei aufgedeckte Schwachstellen 
beseitigt. Wir haben unser internes Kontrollsystem im Be- 
reich der Finanzberichterstattung umfassend dokumentiert 
und überprüfen laufend dessen Effizienz. In unserem US-
Geschäftsbericht auf Form 20-F werden wir wie im Vorjahr 
wieder die Prüfungsergebnisse bezüglich der Erfüllung von 
Section 404 des Sarbanes-Oxley Act offenlegen. 

Entsprechend den Vorgaben des US-Rechts hat unser Prü-
fungsausschuss Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, 
die sich auf die Rechnungslegung oder die Finanzberichter-
stattung beziehen, etabliert und besondere Verfahren zur 
Sicherung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers ein-
gerichtet. Der Aufsichtsrat der Allianz SE hat festgestellt, 
dass die Herren Dr. Wulf H. Bernotat, Dr. Gerhard Cromme, 
Dr. Franz B. Humer und Igor Landau die Anforderungen 
erfüllen, die nach dem US-Recht an den „Audit Committee 
Financial Expert“ gestellt werden. Als Nachfolger von Herrn 
Dr. Cromme, der sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses zum 18. März 2008 niedergelegt hat, 
wählte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Humer in den Prüfungs-
ausschuss und bestimmte ihn zum Vorsitzenden des Aus-
schusses.

In Erfüllung der Vorschriften des Sarbanes-Oxley Act hat die 
Allianz SE über den für alle Mitarbeiter geltenden Code of 
Conduct hinaus einen speziellen „Code of Ethics“ verab-
schiedet, der sich an die Mitglieder des Vorstands und lei-
tende Mitarbeiter bestimmter Ressorts, überwiegend im 
Finanzbereich, richtet. 

Auf der Managementebene der Allianz SE und wesentlicher 
Konzerngesellschaften haben wir Disclosure Committees 
eingerichtet. Im Disclosure Committee der Allianz SE wer-
den die Entwürfe der Finanzberichte durch die Leiter der 
relevanten Fachbereiche überprüft und erörtert. Damit 
unterstützt das Disclosure Committee den Vorstand in der 
Finanzberichterstattung und speziell den Vorstandsvorsit-
zenden und den Chief Financial Officer bei der Zertifizie-
rung der Abschlüsse gegenüber der SEC, die der Sarbanes-
Oxley Act fordert. 

Außerdem unterliegen wir den Corporate-Governance-
Standards der NYSE. Diese Regeln sind für ausländische 
Emittenten nur teilweise bindend. Allerdings besteht die 
Pflicht, die wesentlichen Unterschiede zwischen der eige-
nen Corporate Governance und den NYSE-Standards in 
Form einer kurzen Zusammenfassung offenzulegen. Diese 
Unterschiede ergeben sich bei uns vorwiegend aus unse-
rem dualen Leitungssystem mit einem Vorstand und einem 
Aufsichtsrat, der Arbeitnehmermitbestimmung im Auf-
sichtsrat sowie abweichenden gesetzlichen Regelungen 
und Best-Practice-Standards in Deutschland und der EU. 
Die Zusammenfassung dieser Unterschiede ist auf unserer 
Internetseite unter www.allianz.com/cg veröffentlicht. 
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Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte („Directors’ 
Dealings“) 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach  
§ 15 a Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, den Erwerb 
oder die Veräußerung von Wertpapieren der Allianz SE 
offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und den 
ihm nahestehenden Personen getätigten Erwerbs- und 
Veräußerungsgeschäfte die Summe von 5 000 Euro inner-
halb eines Kalenderjahrs erreicht oder übersteigt. Diese 
Meldungen werden auf unserer Internetseite unter www.
allianz.com/cg veröffentlicht. Am 5. Juni 2007 hat Herr Peter 
Kossubek, Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz SE, 60 Aktien 
der Allianz SE zum Stückpreis von 171,87 Euro verkauft.  
Am 27. November 2007 hat Herr Dr. Wulf H. Bernotat, eben-
falls Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz SE, 500 Aktien  
der Allianz SE zum Stückpreis von 133,60 Euro gekauft.

Anteilsbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat 

Der Gesamtbesitz aller Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder an Aktien der Allianz SE betrug zum 31. Dezember 
2007 weniger als 1 Prozent der von der Gesellschaft ausge-
gebenen Aktien. 

Vergütungsbericht

Die Informationen im Vergütungsbericht sind Bestandteil 
des Konzernlageberichts. 

Vorstandsvergütung 

Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus festen und vari-
ablen Vergütungsbestandteilen zusammen und ist auf eine 
nachhaltig wertorientierte Unternehmensführung ausge-
richtet. Deshalb ist ein großer Teil der Gesamtvergütung 
variabel. Es handelt sich um ein dreistufiges Anreizsystem, 
das kurz- und mittelfristige Pläne der Barvergütung und 
langfristige aktienbezogene Anreize umfasst. Die Höhe der 
Gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder rich-
tet sich nach den jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungs-
bereichen, der individuellen Leistung, der Erreichung der 
Finanzziele der Allianz Gruppe und des jeweiligen Ge-
schäftsbereichs sowie der Entwicklung des Aktienkurses. 
Die Festlegung der Vorstandsvergütung erfolgt durch den 
Personalausschuss im Aufsichtsrat. Der Personalausschuss 
bemüht sich um eine Vergütungspolitik, die im Einklang 

mit den Interessen der Aktionäre steht und die Wettbewerbs- 
situation wie auch das allgemeine Marktumfeld des Unter-
nehmens berücksichtigt. Die Struktur des Vergütungssystems 
wird darüber hinaus regelmäßig im gesamten Aufsichtsrat 
beraten und überprüft. 

Im Einzelnen setzt sich die Vergütung des Vorstands aus 
den nachfolgend genannten Komponenten zusammen. 

Fixe Vergütung
Die Grundvergütung ist ein fester Betrag, der normalerweise 
alle drei Jahre überprüft wird und sowohl die Rolle des Vor-
standsmitglieds als auch das Marktumfeld widerspiegelt. 
Jedes Vorstandsmitglied erhält seine Vergütung in zwölf 
monatlichen Zahlungen. Die aktuelle Höhe der Grundver-
gütung der Vorstandsmitglieder ist auf Seite 17 aufgeführt.

Erfolgsbezogene Vergütung 
Dem Ziel, sowohl der kurzfristigen finanziellen Wertent-
wicklung als auch dem langfristigen Erfolg und der Schaffung 
von Shareholder Value in einem ausgewogenen Verhältnis 
Rechnung zu tragen, dient ein dreistufiges Anreizsystem. 

Dreistufiges Anreizsystem

Jährlicher Bonus 

(kurzfristig)

  Drei-Jahre-Bonus 

(mittelfristig)

  Aktienbezogene  
Vergütung

(langfristig)

Zielkategorie   Zielkategorie   Zielkategorie

Finanzziele Allianz 
Gruppe

  EVA-Ziel während des 
dreijährigen Perfor-
mance-Zeitraums 

  Nachhaltige  
Steigerung des  
Aktienkurses

Finanzziele  
Geschäftsbereiche

  Finanz- und  
strategische Ziele der 
Allianz Gruppe

 

Individuelle Ziele   Finanz- und  
strategische Ziele der 
Geschäftsbereiche 

 

Individuelle  
strategische Ziele

Kurz- und mittelfristige Bonuspläne 
Alle Vorstandsmitglieder sind berechtigt, am jährlichen 
(kurzfristiges Bonusprogramm) und am Drei-Jahre-Bonus-
plan (mittelfristiges Bonusprogramm) teilzunehmen. 



16

Corporate Governance und Vergütungsbericht     Geschäftsbericht Allianz Gruppe 2007

Jährlicher Bonus 
Die Höhe des jährlichen Bonus hängt davon ab, inwieweit 
die Jahresziele erreicht wurden. Diese umfassen die ge-
steckten Finanzziele auf Gruppenebene beziehungsweise 
auf der Ebene der einzelnen Geschäftsbereiche sowie per-
sönliche Ziele. In welchem Ausmaß diese Ziele erreicht 
wurden, wird am Ende der jährlichen Leistungsperiode 
bestimmt und ist für die Höhe des zu zahlenden Bonus 
ausschlaggebend. Der Personalausschuss legt den Zielbonus 
der Vorstandsmitglieder fest. Für 2007 beläuft sich der Ziel-
bonus auf 150 Prozent der Grundvergütung. Es können 
maximal 165 Prozent des Zielbonus erreicht werden.

Die den einzelnen Vorstandsmitgliedern gezahlten Boni 
gehen aus der Vergütungstabelle auf Seite 17 hervor.

Drei-Jahre-Bonus 
Der Drei-Jahre- oder mittelfristige Bonusplan dient dem 
Zweck, die stetige Steigerung des Firmenwerts für die Unter-
nehmensführung der gesamten Gruppe zur Priorität zu 
machen. An den Plänen nehmen der Vorstand und rund 100 
Top-Manager weltweit teil. Die Bonuszahlungen im Rahmen 
des Plans hängen vom Erreichen von Finanz- und strategi-
schen Zielen innerhalb der festgelegten Dreijahresperiode 
ab. Der mittelfristige Bonus wird erst am Ende des dreijähri-
gen Leistungszeitraums gewährt, wobei sich der Betrag aus 
der Zielerreichung insgesamt für die drei Jahre ergibt. Aus-
nahmen finden beispielsweise im Falle einer Pensionierung 
Anwendung. Obwohl jährlich eine Zwischenbeurteilung 
erfolgt, hat diese lediglich informativen Charakter. Der Per- 
sonalausschuss legt den von den Vorstandsmitgliedern zu 
erlangenden mittelfristigen Bonus fest. Das Bonusziel liegt 
für den Plan 2007–2009 bei rund 128 Prozent der Grundver-
gütung innerhalb des dreijährigen Performancezeitraums. 
Es können maximal 140 Prozent des Zielbonus erreicht 
werden. Die für die einzelnen Vorstandsmitglieder anteilig 
zurückgestellten mittelfristigen Boni gehen aus der Vergü-
tungstabelle auf Seite 17 hervor.

Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Personal-
ausschuss beschließen, geringfügig über der maximalen 
Höhe liegende Boni zu zahlen. Er kann auch beschließen, 
die Boni gegebenenfalls zu reduzieren, unter besonderen 
Umständen sogar bis auf null. Wesentliche Abweichungen 
von der vorgegebenen Bonusspanne wären im Vergütungs-
bericht erklärt.

Aktienbezogene Vergütung 
Der Vorstand und rund 800 Top-Manager sowie Leistungs-
träger aus dem Managementnachwuchs weltweit nehmen 
an den Group-Equity-Incentive-Plänen (GEI-Pläne) des 
Allianz Konzerns teil. Im Rahmen dieses Programms werden 
virtuelle Stock Options, Stock Appreciation Rights (SAR) 
genannt, und virtuelle Stock Awards, sogenannte Restricted 
Stock Units (RSU), ausgegeben. 

Über die Anzahl der an die Vorstandsmitglieder auszuge-
benden SAR und RSU befindet der Aufsichtsrat, wobei er die 
Rolle des jeweiligen Vorstandsmitglieds ebenso berücksich-
tigt wie die Leistung der Gruppe und des entsprechenden 
Geschäftsbereichs. Der Wert des GEI-Programms für ein 
Jahr darf nicht höher sein als die Summe der Grundvergü-
tung und des angestrebten Jahresbonus.

Für die SAR gilt eine Sperrfrist von zwei Jahren. Vorbehalt-
lich der unten erwähnten Leistungsbedingungen können 
sie innerhalb der folgenden fünf Jahre den Regeln des Plans 
gemäß ausgeübt werden. Nach diesen sieben Jahren verfal-
len sie bedingungslos. Um sowohl die Interessen des Ma-
nagements als auch die der Aktionäre zu wahren, hat der 
Personalausschuss zwei Voraussetzungen für die Ausübung 
der SAR festgelegt, die im direkten Zusammenhang mit der 
Wertentwicklung der Allianz SE Aktie stehen. Die Vorausset-
zungen bestehen in einer relativen Hürde in Abhängigkeit 
vom Dow Jones EURO STOXX Price Index (600) und in einer 
absoluten Hürde, die einen bestimmten Anstieg des Kurses 
der Allianz SE Aktie während der Zeitspanne zwischen der 
Ausgabe und der Ausübung erfordert. Darüber hinaus ist 
das Programm bei der potenziellen Ausübung der SAR-Be-
zugsrechte auf 150 Prozent des Ausgabepreises beschränkt; 
damit soll der Hebelwirkung Rechnung getragen werden. 
Im Interesse der langfristigen Wertschaffung gilt für die RSU 
eine Sperrfrist von fünf Jahren, nach deren Ablauf sie auto-
matisch nach den Regeln des Plans von der Gesellschaft 
ausgeübt werden.

Sonstiges 
Mitglieder des Vorstands erhalten zusätzlich Nebenleistun-
gen. Diese sind im Wesentlichen Beiträge zu Unfall- und 
Haftpflichtversicherungen, die Bereitstellung eines Dienst-
wagens sowie gegebenenfalls Reisespesen für nicht ortsan-
sässige Vorstandsmitglieder. Diese Nebenleistungen sind 
von den Vorstandsmitgliedern zu versteuern. Insgesamt 
belief sich der Wert der sonstigen Nebenleistungen im Jahr 
2007 auf 0,5 Millionen Euro. 
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In der folgenden Tabelle sind die gesamten festen Vergütungen, Nebenleistungen und jährlichen Boni aufgeführt. Aus 
Gründen der Transparenz wird der anteilige Bonus für jedes Vorstandsmitglied für das erste Jahr des Drei-Jahre-Bonus-
plans 2007 ‑ 2009 in der Vergütungstabelle ausgewiesen.

Mitglieder des Vorstands Fixe Bezüge (Gehalt) Neben-
leistun-

gen 1)

Summe nicht leistungs-
bezogene Vergütung

Jährlicher Bonus 2) Drei-Jahre-Bonus 3)

2007 Verände-
rung zum 

Vorjahr

2007 2007 Verände-
rung zum 

Vorjahr

2007 Verände-
rung zum 

Vorjahr

2007 Verände-
rung zum 

Vorjahr
Tsd € % Tsd € Tsd € % Tsd € % Tsd € %

Michael Diekmann  
(Vorsitzender) 1 050 0.0 24 1,074 – 1,5 2 046 – 8,0 472 3,1
Dr. Paul Achleitner 700 0.0 13 713 – 1,7 1 416 – 10,1 310 0,6
Clement B. Booth 700 0.0 78 778 4,6 1 218 – 17,5 318 – 7,8
Jan R. Carendi 4) 700 0.0 16 716 0,1 1 102 – 15,7 255 – 10,5
Enrico Cucchiani 700 0.0 118 818 14,7 1 261 – 15,3 346 – 3,4
Dr. Joachim Faber 700 0.0 20 720 0,6 1 245 – 11,0 312 5,4
Dr. Helmut Perlet 700 0.0 20 720 – 1,5 1 469 – 2,6 311 – 1,3
Dr. Gerhard Rupprecht 700 0.0 34 734 2,7 1 217 – 18,9 322 – 2,4
Jean-Philippe Thierry 700 0.0 77 777 7,8 1 245 – 13,4 312 – 11,6
Dr. Herbert Walter 700 0.0 45 745 1,6 923 – 32,3 175 – 51,8
Dr. Werner Zedelius 700 0.0 14 714 0,0 1 363 – 13,2 348 18,4
Summe 8 050 0.0 459 8 509 2,3 14 505 – 13,9 3 481 – 6,0

1)	� Die Bandbreite begründet sich im Ausweis der Reisespesen für nicht ortsansässige Vorstandsmitglieder.
2)	 tatsächliche Höhe des für das Geschäftsjahr 2007 im Jahr 2008 ausgezahlten Bonus 
3)	 Auf Basis der Zwischenbeurteilung geschätzter Wert für anteilige Zielerreichung in 2007 - die Ermittlung der tatsächlichen Zielerreichung kann erst am Ende der Dreijahresperiode erfolgen.
4)	 Aufgrund Pensionierung zum 31. Dezember 2007 aus dem Vorstand ausgeschieden. Für den Drei-Jahre-Bonus in 2008 tatsächlich ausgezahlter anteiliger Bonus.
Der dem Vorstand im Rahmen des Drei-Jahre-Bonusplans 2004 - 2006 im Jahr 2007 ausgezahlte Gesamtbetrag belief sich auf 9,7 Millionen Euro. Die an die einzelnen Vorstandsmitglieder 
ausgezahlten Beträge sind während der dreijährigen Leistungsperiode aufgelaufen und wurden in den jeweiligen Vergütungstabellen in den Jahresabschlüssen 2004, 2005 und 2006 aufgeführt.

Die folgende Tabelle zeigt die im Rahmen des GEI-Programms gewährten Rechte der aktienbezogenen Vergütung:

Mitglieder des Vorstands Anzahl 2007 
gewährter SAR 

Anzahl 2007 
gewährter RSU 

Rechnerischer 
Wert gewähr-

ter SAR zum 
Zeitpunkt der 

Gewährung 

Rechnerischer 
Wert gewähr-

ter RSU zum 
Zeitpunkt der 

Gewährung 

Summe 
 

2007 2007 2007 2007 2007 Veränderung 
zum Vorjahr

Tsd € Tsd € Tsd € %

Michael Diekmann (Vorsitzender) 15 065 7 582 588 1 020 1 608 5,2
Dr. Paul Achleitner 10 044 5 054 392 680 1 072 2,0
Clement B. Booth 10 044 5 054 392 680 1 072 13,9
Jan R. Carendi 10 044 5 054 392 680 1 072 13,9
Enrico Cucchiani 10 044 5 054 392 680 1 072 11,3
Dr. Joachim Faber 10 044 5 054 392 680 1 072 10,4
Dr. Helmut Perlet 10 044 5 054 392 680 1 072 10,2
Dr. Gerhard Rupprecht 10 044 5 054 392 680 1 072 10,9
Jean-Philippe Thierry 10 044 5 054 392 680 1 072 14,7
Dr. Herbert Walter 10 044 5 054 392 680 1 072 – 47,6
Dr. Werner Zedelius 10 044 5 054 392 680 1 072 6,6

�Die Bezüge im Rahmen des GEI-Programms werden durch den Allianz Konzern als Vergütungen mit Barausgleich bilanziert. Daher erfasst der Allianz Konzern den beizulegenden Zeitwert der GEI-Bezüge 
über die Sperrfrist als Personalaufwand. Nach Ablauf der Sperrfrist werden jegliche Änderungen des beizulegenden Zeitwertes der nicht ausgeübten SAR als Personalaufwand verbucht. Der GEI Aufwand 
im Geschäftsjahr 2007 betrug für Herrn Diekmann 1 626 Tausend Euro, für Herrn Dr. Achleitner 1 212 Tausend Euro, für Herrn Booth 660 Tausend Euro, für Herrn Carendi 966 Tausend Euro, für Herrn  
Dr. Faber 1 128 Tausend Euro, für Herrn Dr. Perlet 1 136 Tausend Euro, für Herrn Dr. Rupprecht 1 112 Tausend Euro, für Herrn Dr. Walter 2 864 Tausend Euro und für Herrn Dr. Zedelius 1 039 Tausend Euro. 
Die SAR können nach Ablauf der zweijährigen Sperrfrist ausgeübt werden, vorausgesetzt, der Kurs der Allianz SE Aktie liegt mindestens 20 Prozent über dem Preis, zu dem die SAR ausgegeben 
wurden (Ausübungspreis). Darüber hinaus muss der Kurs der Aktie während der Laufzeit den Dow Jones EURO STOXX Price Index (600) mindestens einmal während einer Frist von fünf auf- 
einanderfolgenden Börsentagen übertroffen haben. Die RSU werden am ersten Handelstag nach Ablauf der fünfjährigen Sperrfrist ausgeübt. 
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Die Gesamtvergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2007 
betrug 39 (2006: 41) Millionen Euro. 

Vergütungen für die Wahrnehmung von Konzernmandaten 
und konzernfremden Mandaten
Wenn Vorstandsmitglieder in anderen Gesellschaften ein 
Mandat ausüben und dafür eine Vergütung erhalten, wird 
dieser Betrag bei konzernangehörigen Unternehmen in 
voller Höhe, bei konzernfremden Gesellschaften grundsätz-
lich zu 50 Prozent an die Allianz SE abgeführt. Die Vergütun-
gen aus konzernfremden Mandaten werden in den Geschäfts-
berichten der jeweiligen Gesellschaften ausgewiesen.

Eine Liste der konzernfremden Aufsichtsratsmandate findet 
sich auf Seite 263.

Betriebliche Altersvorsorge und vergleichbare Leistungen 
Die Pensionsverträge für Vorstandsmitglieder sahen bis 
zum Jahr 2004 die Zusage eines Festbetrags vor, der nicht an 
die Entwicklung der fixen oder variablen Vergütungskom-
ponenten gekoppelt war. Diese Pensionszusagen wurden 
bisher in unregelmäßigen Abständen überprüft und neu 
festgesetzt. Mit Beginn des Jahres 2005 wurde auf ein bei-
tragsorientiertes System umgestellt. Die zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Anwartschaften aus der jeweiligen 
Pensionszusage sind seither festgeschrieben. Als Folge der 
Umstellung gibt es ferner seit 2005 anstelle der bisherigen 
Erhöhungsnachträge jährliche Beitragszahlungen des Un-
ternehmens. Als Mindestverzinsung dieser Beiträge sind 
2,75 Prozent im Jahr zugesagt. Das angesammelte Kapital 
wird im Versorgungsfall in gleichwertige Rentenleistungen 
umgerechnet, die dann lebenslang ausbezahlt werden. 
Sofern die Nettoverzinsung der Kapitalanlage den Rech-
nungszins übersteigt, wird eine entsprechende Gewinnbe-
teiligung gutgeschrieben. Die Höhe der Beitragszahlungen 
wird von Jahr zu Jahr neu festgesetzt. Die Beitragszahlung 
ist nur insoweit garantiert, wie sie zur weiteren planmäßi-
gen Finanzierung der am 31. Dezember 2004 bestehenden 
Pensionsanwartschaften aus den früheren Festbetragszusa-
gen erforderlich ist. Die Rückstellungszuführung für Pensio-
nen (Current Service Cost) umfasst sowohl die erforderlichen 
Aufwendungen zur weiteren Finanzierung der Altansprüche 
als auch die Beitragszahlungen für das neue, beitragsorien-
tierte System.

Endet ein Vorstandsmandat, beginnt die Alterspension 
frühestens nach Vollendung des 60. Lebensjahres, es sei 
denn, es handelt sich um eine medizinisch bedingte Berufs- 
oder Erwerbsunfähigkeit oder um eine Hinterbliebenenpen-
sion im Todesfall. Wird das Mandat aus anderen Gründen 
vor Erreichen der Altersgrenze beendet, bleibt gegebenen-
falls eine unverfallbare Versorgungsanwartschaft erhalten. 
Diese schließt aber keinen Anspruch auf sofort beginnende 
Pensionszahlung ein. 

Für die Erhöhung der Pensionsrückstellungen und der Rück- 
stellungen für vergleichbare Leistungen der aktiven Vor-
standsmitglieder hat der Allianz Konzern 4 Millionen Euro 
(2006: 4 Millionen Euro) aufgewendet. Am 31. Dezember 
2007 betrugen die Pensionsrückstellungen und die Rück-
stellungen für vergleichbare Leistungen der Vorstandsmit-
glieder, die zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, 25 Millionen 
Euro (2006: 23 Millionen Euro). 

Die folgende Tabelle zeigt die Current Service Cost und 
Beiträge für externe Dritte nach IAS 19, die im Zusammen-
hang mit der aktuell relevanten Pensionszusage anfallen, 
ohne Berücksichtigung der Current Service Cost für das 
zum 31. Dezember 2004 abgelöste Altsystem.

Mitglieder des Vorstands Tsd € Mitglieder des Vorstands Tsd €

Michael Diekmann  
(Vorsitzender) 299 Dr. Helmut Perlet 208
Dr. Paul Achleitner 183 Dr. Gerhard Rupprecht 182
Clement B. Booth 259 Jean-Philippe Thierry 477
Jan R. Carendi 0 Dr. Herbert Walter 198
Enrico Cucchiani 310 Dr. Werner Zedelius 210
Dr. Joachim Faber 214

Zur weiteren Finanzierung der festgeschriebenen Altzusagen 
wurden im Geschäftsjahr 2007 für Herrn Diekmann 162 Tau-
send Euro, für Herrn Dr. Achleitner 246 Tausend Euro, für 
Herrn Dr. Faber 134 Tausend Euro, für Herrn Dr. Perlet 0 Euro, 
für Herrn Dr. Rupprecht 175 Tausend Euro, für Herrn Dr. 
Walter 326 Tausend Euro und für Herrn Dr. Zedelius 85 Tau- 
send Euro zusätzlich als Current Service Cost gemäß IAS 19 
aufgewendet. 

Beendigung des Dienstverhältnisses 
Der Aufsichtsrat hat beschlossen, den Dienstvertrag für Vor- 
standsmitglieder bei Neuernennungen und Mandatsverlän-
gerungen in Übereinstimmung mit einem neuen Vorschlag 
des Deutschen Corporate Governance Kodex im Hinblick  
auf eine Obergrenze für Abfindungszahlungen zu ändern. 
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Gemäß dieser Änderung dürfen die Zahlungen an Vorstands- 
mitglieder, deren Dienstvertrag ohne triftigen Grund vor- 
fristig gekündigt wird, nicht den Wert der Barvergütung von 
zwei Jahren einschließlich Gewinnbeteiligung überschreiten.

Ehemaligen Vorstandsmitgliedern, die nach mindestens 
fünfjähriger Zugehörigkeit zum Vorstand aus diesem Gre-
mium ausscheiden, steht für eine Zeitspanne von sechs 
Monaten eine Übergangszahlung zu. Die fällige Summe 
wird auf der Basis der festen Vergütung und eines Teils des 
jährlichen Zielbonus berechnet und monatlich gezahlt. 

Sofern ein Dienstverhältnis infolge eines sogenannten 
Kontrollwechsels (Change of Control) beendet wird, gilt 
ergänzend die folgende Sonderregelung. 

Ein Kontrollwechsel setzt voraus, dass ein Aktionär der 
Allianz SE allein oder zusammenwirkend mit anderen Akti-
onären mehr als 50 Prozent der Stimmrechte an der Allianz 
SE hält. Wird infolge eines solchen Kontrollwechsels inner-
halb einer Zeitspanne von zwölf Monaten nach dem Kontroll- 
wechsel die Bestellung eines Vorstandsmitglieds einseitig 
durch den Aufsichtsrat widerrufen, das Organverhältnis 
einvernehmlich oder von Seiten des betroffenen Vorstands-
mitglieds durch Mandatsniederlegung beendet, weil seine 
Verantwortlichkeiten als Vorstand wesentlich verringert 
worden sind, und zwar ohne dass das betreffende Vorstands- 
mitglied schuldhaft Anlass zu der Beendigung gegeben hat, 
erhält es für die restliche Laufzeit seines Dienstvertrags die 
vertraglichen Bezüge in Form einer Einmalzahlung aus- 
bezahlt. Die entsprechende Summe wird auf der Basis der 
Festvergütung beim Kontrollwechsel, des Jahres- und des 
laufenden Drei-Jahre-Bonus jeweils bei marktgerechter 
Abzinsung auf den Zeitpunkt der Auszahlung berechnet. 
Für den Jahres- beziehungsweise den Drei-Jahre-Bonus wird 
eine Zielerreichung von 100 Prozent zugrunde gelegt. Sofern 
die restliche Laufzeit des Dienstvertrags zum Zeitpunkt des 
Kontrollwechsels nicht mindestens drei Jahre beträgt, er-
höht sich die Einmalzahlung hinsichtlich der Festvergütung 
und des Jahresbonus entsprechend einer Laufzeit von drei 
Jahren. Sofern das betroffene Vorstandsmitglied vor Ablauf 
der drei Jahre sein 60. Lebensjahr vollendet, reduziert sich 
die Einmalzahlung entsprechend. Was die aktienbasierte 
Vergütung betrifft, so wird das Vorstandsmitglied behan-
delt, als sei es in den Ruhestand getreten. Diese Regelungen 
greifen entsprechend, wenn ein auslaufendes Vorstands-
mandat vor Ablauf von zwei Jahren nach einem Kontroll-
wechsel nicht verlängert wird. 

Für alle weiteren Fälle einer vorzeitigen Beendigung der 
Vorstandsbestellung enthalten die Dienstverträge der Vor-
standsmitglieder keine besonderen Regelungen.

Leistungen an ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 
Für ausgeschiedene Vorstandsmitglieder beziehungsweise 
ihre Hinterbliebenen wurden im Jahr 2007 Vergütungen 
und andere Versorgungsleistungen in Höhe von 5 (2006: 4) 
Millionen Euro ausbezahlt. Außerdem besteht eine Rück-
stellung von 49 (2006: 52) Millionen Euro für laufende Pen-
sionen und Anwartschaften auf Pensionen. 

Aufsichtsratsvergütung 

Vergütungssystem 
Die Aufsichtsratsvergütung richtet sich nach der Unterneh-
mensgröße, den Aufgaben und der Verantwortung der Auf-
sichtsratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage der 
Gesellschaft. Die entsprechenden Bestimmungen sind § 11 
der Satzung der Allianz SE zu entnehmen. Die Vergütung 
wurde durch die Hauptversammlung festgelegt. 

Drei Bestandteile machen die Aufsichtsratsvergütung aus: 
ein Festbetrag von 50 000 Euro und zwei erfolgsbezogene 
Bausteine. Der eine erfolgsbezogene Vergütungsteil ist kurz- 
fristig orientiert und abhängig von der Steigerung des Kon-
zernergebnisses je Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr; 
der andere ist langfristig ausgerichtet und entspricht der 
kumulierten Entwicklung dieser Kennzahl über die letzten 
drei Jahre. 

Die beiden variablen Vergütungsbestandteile sind auf einen 
Maximalbetrag von je 24 000 Euro begrenzt. Daraus errech-
net sich zusammen mit dem Festbetrag von 50 000 Euro 
eine maximale Gesamtvergütung eines einfachen Aufsichts- 
ratsmitglieds von 98 000 Euro. Dieser Höchstbetrag ergibt 
sich, wenn das Vorjahresergebnis je Aktie um 16 Prozent 
angestiegen ist und diese Kennziffer sich in den letzten drei 
Jahren um insgesamt 40 Prozent oder mehr verbessert hat. 
Wenn in der maßgeblichen Betrachtungszeitspanne (ab-
gelaufenes Geschäftsjahr und die letzten drei Jahre) keine 
Verbesserung des Konzernergebnisses je Aktie eintritt, 
entfällt die entsprechende erfolgsabhängige Vergütung. 

Die aktuelle Struktur der Vergütung des Aufsichtsrats wurde 
von der Hauptversammlung im Jahr 2005 verabschiedet; im 
Rahmen des Formwechsels der Allianz AG in die Allianz SE 
im Jahr 2006 wurden die Regeln in unveränderter Form über-
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nommen. Sie erfüllen die Empfehlungen beziehungsweise 
Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, 
wonach die Aufsichtsratsmitglieder neben einer festen auch 
eine erfolgsorientierte Vergütung erhalten sollen, die auch 
auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Bestand- 
teile enthalten sollte. Wir sind davon überzeugt, dass sich 
diese Form der Aufsichtsratsvergütung als effizient erwiesen 
hat und die Messung des Gewinns je Aktie für die Berech-
nung der erfolgsabhängigen Vergütung des Aufsichtsrats ge-
eignet ist.

Vorsitz und stellvertretender Vorsitz im Aufsichtsrat sowie 
Vorsitz und Mitgliedschaft in dessen Ausschüssen werden 
zusätzlich honoriert, und zwar wie folgt: Der Aufsichtsrats-
vorsitzende erhält das Doppelte, jeder Stellvertreter das 
Eineinhalbfache der Vergütung eines einfachen Aufsichts-
ratsmitglieds. Die Mitglieder des Personalausschusses, des 
Ständigen Ausschusses und des Risikoausschusses erhalten 
darüber hinaus einen Zuschlag von 25 Prozent, die jeweili-
gen Ausschussvorsitzenden einen Zuschlag von 50 Prozent 
auf die Vergütung eines einfachen Aufsichtsratsmitglieds. 
Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche 
jährliche Festvergütung von 30 000 Euro, der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses eine solche von 45 000 Euro. Die 

Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten keine 
zusätzliche Vergütung.

Für die Gesamtvergütung jedes Aufsichtsratsmitglieds gilt 
eine Obergrenze. Sie ist erreicht, wenn der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats das Dreifache und die anderen Mitglieder des 
Aufsichtsrats das Zweifache der Vergütung eines einfachen 
Aufsichtsratsmitglieds erreicht haben. 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jede Aufsichtsrats- 
beziehungsweise Ausschusssitzung, an der sie persönlich 
teilnehmen, 500 Euro Sitzungsgeld. Dieser Betrag bleibt 
unverändert, wenn an einem Tag mehrere Sitzungen statt-
finden oder wenn verschiedene Sitzungen an aufeinander-
folgenden Tagen abgehalten werden. Der Gesamtaufwand 
für die Sitzungsgelder betrug im Berichtsjahr 33 000 Euro.

Variable Vergütung 
Das Konzernergebnis je Aktie ist im Vergleich zum Jahr 2006 
um 5,34 Prozent gestiegen, im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2004 um 96,45 Prozent. Das heißt, dass die reguläre Vergü-
tung für die kurzfristige erfolgsbasierte Komponente für jedes 
Aufsichtsratsmitglied 8 100 Euro beträgt, die langfristige 
erfolgsbasierte Komponente 24 000 Euro. 

Vergütung des Aufsichtsrats der Allianz SE 

Aufsichtsrat Fixe  
Vergütung

Variable Vergütung Ausschuss-
vergütung 

(ggf.  
gekappt) 

Gesamt-
vergütung 

(ggf.  
gekappt)kurzfristig langfristig

€ € € € €

Dr. Henning Schulte-Noelle (Vorsitzender) 100 000 16 200 48 000 82 100 246 300
Dr. Gerhard Cromme (stellvertretender Vorsitzender) 75 000 12 150 36 000 41 050 164 200
Claudia Eggert-Lehmann (stellvertretende Vorsitzende) 75 000 12 150 36 000 41 050 164 200
Dr. Wulf H. Bernotat 50 000 8 100 24 000 50 525 132 625
Jean-Jacques Cette 50 000 8 100 24 000 30 000 112 100
Godfrey Robert Hayward 50 000 8 100 24 000 20 525 102 625
Dr. Franz B. Humer 50 000 8 100 24 000 20 525 102 625
Prof. Dr. Renate Köcher 50 000 8 100 24 000 20 525 102 625
Peter Kossubek (seit 2. Mai 2007) 33 334 5 400 16 000 13 684 68 418
Igor Landau 50 000 8 100 24 000 30 000 112 100
Jörg Reinbrecht 50 000 8 100 24 000 30 000 112 100
Margit Schoffer (bis 2. Mai 2007) 20 834 3 375 10 000 8 553 42 762
Rolf Zimmermann 50 000 8 100 24 000 20 525 102 625
Insgesamt 704 168 114 075 338 000 409 062 1 565 305
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Vergütungen für Mandate in anderen Allianz Konzern-
gesellschaften 
Als Mitglied des Aufsichtsrats der Dresdner Bank AG erhielt 
Claudia Eggert-Lehmann 45 000 Euro und Margit Schoffer 
45 000 Euro. Peter Kossubek erhielt 40 000 Euro als Aufsichts- 
ratsmitglied der Allianz Versicherungs-AG.

Kredite an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
Darlehen, die von der Dresdner Bank AG und anderen Kon-
zernunternehmen Mitgliedern von Vorstand und Aufsichts-
rat gewährt wurden, summierten sich zum Bilanzstichtag 
(31. Dezember 2007) auf insgesamt 71 451 Euro. Diese Dar-
lehen entsprechen branchenüblichen beziehungsweise für 
Mitarbeiter geltenden Konditionen. Die getilgten Beträge 
von Darlehen beliefen sich im Berichtsjahr auf 27 361 Euro. 
Darüber hinaus wurden Mitgliedern von Vorstand und 
Aufsichtsrat im Rahmen bestehender Kontoverbindungen 
Dispositionskredite eingeräumt, ebenfalls zu branchenübli-
chen beziehungsweise für Mitarbeiter geltenden Konditionen.


